
 

 

BLUEBAY FUNDS 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Eingetragener Sitz: 

80, route d’Esch 

L-1470 Luxemburg 
R.C.S. Luxembourg B 88.020 

(der „Fonds“) 
 

Mitteilung an die Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber von BlueBay Funds 
 

Sie erhalten diese Mitteilung als Anteilinhaber des Fonds. Sie ist wichtig und erfordert ihre 
sofortige Aufmerksamkeit. Die hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich und 

ausschließlich für die Anteilinhaber bestimmt. Sie dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
werden. 

 
 
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 
 
der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) informiert Sie hiermit über bestimmte Änderungen, die 
im Fondsprospekt vom Juni 2024 (der „Prospekt“) vorgenommen wurden. Das vorliegende Schreiben dient 
lediglich zu Ihrer Information und sollte vor dem Hintergrund unserer langfristigen Verpflichtung zur Transparenz 
gegenüber unseren Anteilinhabern gesehen werden.  
 
Alle hierin verwendeten Begriffe haben grundsätzlich die gleiche Bedeutung wie im Prospekt. 
 
Alle unter den Punkten 1 bis 10 genannten Änderungen treten ab dem 04/03/2025 (dem „Datum des 
Inkrafttretens“) in Kraft. Anteilinhaber der betroffenen Teilfonds haben ab dem Datum dieser Mitteilung einen 
Monat Zeit, ihre Anteile gebührenfrei zurückzugeben, falls sie mit den vorgenommenen Änderungen nicht 
einverstanden sind.  
 
Aktualisierungen in Bezug auf die Punkte 11 bis 15 treten ab dem Datum dieser Mitteilung in Kraft. 
 
Der Prospekt wurde aktualisiert, um den folgenden Änderungen Rechnung zu tragen: 
 
1. Aufnahme einer neuen Obergrenze von 5 % für Investitionen in CoCos im Rahmen der 

Anlagebeschränkungen des BlueBay Emerging Market Bond Fund, des BlueBay Emerging Market 

Local Currency Bond Fund und des BlueBay Emerging Market Select Bond Fund ab dem Datum 

des Inkrafttretens. 

Der Verwaltungsrat hat den Beschluss gefasst, dass bis zu 5 % des Nettovermögens dieser Teilfonds in 

CoCos investiert werden können, da der Verwaltungsrat Emittenten innerhalb der Benchmark der Teilfonds 

ermittelt hat, die mit der Ausgabe von AT1-Anleihen begonnen haben. Die Änderung der 

Anlagebeschränkungen gilt ab dem Datum des Inkrafttretens. 

2. Anhebung der Mindestanlage des Teilfonds bei Investitionen in bestimmte Wertpapierarten für den 

BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund, den BlueBay High Yield ESG Bond Fund, den BlueBay 

Investment Grade ESG Bond Fund und den BlueBay Impact-Aligned Bond Fund ab dem Datum des 

Inkrafttretens. 

Nach der Veröffentlichung der übersetzten Version der ESMA-Richtlinien für Fondsnamen, in denen ESG- 

oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwendet werden, am 21. August 2024 (die „ESG-Richtlinien“) 

wurde der Mindestschwellenwert bestimmter Teilfonds des Fonds geändert, um die ökologischen und 

sozialen Merkmale oder das nachhaltige Anlageziel dieser Teilfonds zu erfüllen, damit sie den ESG-

Richtlinien entsprechen, wie in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:  

Name des Teilfonds 
Aktueller 

Mindestschwellenwert 

Neuer 

Mindestschwellenwert 

BlueBay Global High Yield ESG 

Bond Fund 

Mindestens zwei Drittel des 

Nettovermögens des Teilfonds 

werden in fest- und variabel 

verzinsliche, vorrangige und 

nachrangige Schuldtitel mit einem 

Mindestens 80 % des 

Nettovermögens des Teilfonds 

werden in fest- und variabel 

verzinsliche, vorrangige und 

nachrangige Schuldtitel mit 



 

 

Rating unterhalb von Investment 

Grade investiert. 

einem Rating unterhalb von 

Investment Grade investiert. 

BlueBay High Yield ESG Bond 

Fund 

Mindestens zwei Drittel des 

Nettovermögens des Teilfonds 

werden in festverzinsliche 

Schuldtitel mit einem Rating 

unterhalb von Investment Grade 

investiert. 

Mindestens 80 % des 

Nettovermögens des Teilfonds 

werden in festverzinsliche 

Schuldtitel mit einem Rating 

unterhalb von Investment 

Grade investiert. 

BlueBay Impact-Aligned Bond 

Fund 

Mindestens zwei Drittel des 

Nettovermögens des Teilfonds 

werden in fest- und variabel 

verzinsliche Schuldtitel mit einem 

Investment Grade-Rating 

investiert.  

Der Teilfonds investiert 
mindestens 50 % seines 
Nettovermögens in 
Unternehmensemittenten weltweit 
(einschließlich Emittenten aus 
Schwellenländern). 
Der Teilfonds kann bis zu einem 

Drittel seines Nettovermögens in 

festverzinsliche Wertpapiere mit 

einem Rating unterhalb von 

Investment Grade investieren, 

vorausgesetzt, dass diese 

Wertpapiere nicht unterhalb von 

B-/B3 bewertet sind. 

Mindestens 80 % des 

Nettovermögens des Teilfonds 

werden in fest- und variabel 

verzinsliche Schuldtitel 

investiert. 

Der Teilfonds investiert 
mindestens 50 % seines 
Nettovermögens in 
Unternehmensemittenten 
weltweit (einschließlich 
Emittenten aus 
Schwellenländern). 
Der Teilfonds kann bis zu 

einem Drittel seines 

Nettovermögens in 

festverzinsliche Wertpapiere 

mit einem Rating unterhalb von 

Investment Grade investieren, 

vorausgesetzt, dass diese 

Wertpapiere nicht unterhalb 

von B-/B3 bewertet sind. 

BlueBay Investment Grade ESG 

Bond Fund 

Mindestens zwei Drittel des 

Nettovermögens des Teilfonds 

werden in festverzinsliche 

Wertpapiere mit Investment-

Grade-Rating investiert, die von 

Unternehmen mit Sitz in 

europäischen Ländern begeben 

werden, deren langfristige 

Staatsanleihen ein Investment 

Grade-Rating aufweisen. 

Der Teilfonds kann bis zu einem 
Drittel seines Nettovermögens in 
festverzinsliche Wertpapiere mit 
Investment-Grade-Rating 
investieren, die von Unternehmen 
mit Sitz in außereuropäischen 
Ländern emittiert werden, deren 
langfristige Staatsanleihen ein 
Investment-Grade-Rating 
aufweisen. 
Der Teilfonds kann bis zu 15 % 

seines Nettovermögens in 

festverzinsliche Wertpapiere mit 

einem Rating unterhalb von 

Investment Grade investieren, 

vorausgesetzt, dass diese 

Wertpapiere nicht unterhalb von 

B-/B3 bewertet sind. 

Mindestens 80 % des 

Nettovermögens des Teilfonds 

werden in fest- und variabel 

verzinsliche Schuldtitel 

investiert. 

Der Teilfonds investiert 
mindestens zwei Drittel seines 
Nettovermögens in 
Unternehmen mit Sitz in 
europäischen Ländern, deren 
langfristige Staatsanleihen mit 
Investment Grade bewertet 
sind.  
Der Teilfonds kann bis zu 
einem Drittel seines 
Nettovermögens in 
Wertpapiere investieren, die 
von Unternehmen mit Sitz in 
außereuropäischen Ländern 
emittiert werden, deren 
langfristige Staatsanleihen ein 
Investment-Grade-Rating 
aufweisen. 
Der Teilfonds kann bis zu 15 % 

seines Nettovermögens in 

festverzinsliche Wertpapiere 

mit einem Rating unterhalb von 

Investment Grade investieren, 

vorausgesetzt, dass diese 

Wertpapiere nicht unterhalb 

von B-/B3 bewertet sind. 

 



 

 

Infolgedessen wurde die maximal zulässige Höhe der Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit 

Investment-Grade-Rating für den BlueBay High Yield ESG Bond Fund von einem Drittel des 

Nettovermögens des Teilfonds auf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds reduziert.  

In Bezug auf den BlueBay Impact-Aligned Bond Fund und den BlueBay Investment Grade ESG Bond 
Fund hat die Änderung des Mindestschwellenwerts für festverzinsliche Wertpapiere keine Auswirkungen 
auf die bestehenden Beschränkungen in Bezug auf das Kreditrating, die Region oder die Währung. 

  

3. Änderungen der Anlagebeschränkungen des BlueBay High Yield ESG Bond Fund ab dem Datum 

des Inkrafttretens. 

Die maximal zulässige Höhe von Investitionen in Wandelanleihen oder Anleihen mit Optionsscheinen für 

den BlueBay High Yield ESG Bond Fund wird von 25 % des Nettovermögens des Teilfonds auf 20 % des 

Nettovermögens des Teilfonds gesenkt.  

Darüber hinaus wird die maximale Höhe für Investitionen in Geldmarktinstrumente, die von Emittenten 

weltweit ausgegeben werden, von einem Drittel des Nettovermögens des Teilfonds auf 20 % des 

Nettovermögens des Teilfonds gesenkt.  

Schließlich wird das maximale Gesamtengagement in Aktien, Geldmarktfonds, Wandelanleihen oder 

Anleihen mit Optionsscheinen sowie Geldmarktinstrumenten, die von Emittenten weltweit begeben werden, 

von einem Drittel des Nettovermögens des Teilfonds auf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds gesenkt.  

Die vorgenannten reduzierten Obergrenzen sind auf die Erhöhung des Mindestengagements für die Anlage 

in bestimmte Wertpapiere zurückzuführen, die unter Punkt 2 behandelt werden.  

Die Reduzierung der Obergrenzen hat keine Auswirkungen auf die Verwaltung des Teilfonds.  

4. Änderungen der Anlagebeschränkungen des BlueBay Impact-Aligned Bond Fund ab dem Datum 

des Inkrafttretens. 

Die maximale Höhe für Investitionen in Geldmarktinstrumente für den BlueBay Impact-Aligned Bond Fund, 

wird von einem Drittel des Nettovermögens des Teilfonds auf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds 

gesenkt.  

Darüber hinaus wird das maximale Gesamtengagement in Aktien, Geldmarktfonds sowie 

Geldmarktinstrumenten, die von Emittenten weltweit begeben werden, von einem Drittel des 

Nettovermögens des Teilfonds auf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds gesenkt.  

Die vorgenannten reduzierten Obergrenzen sind auf die Erhöhung des Mindestengagements für die Anlage 

in bestimmte Wertpapiere zurückzuführen, die unter Punkt 2 behandelt werden.  

Die Reduzierung der Obergrenzen hat keine Auswirkungen auf die Verwaltung des Teilfonds.  

5. Änderungen der Anlagebeschränkungen des BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund ab dem 

Datum des Inkrafttretens. 

Die maximal zulässige Höhe von Investitionen in Wandelanleihen oder Anleihen mit Optionsscheinen wird 

von 25 % des Nettovermögens des Teilfonds auf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds gesenkt.  

Darüber hinaus wird die maximale Höhe für Investitionen in Geldmarktinstrumente von einem Drittel des 

Nettovermögens des Teilfonds auf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds gesenkt.  

Schließlich wird das maximale Gesamtengagement in Aktien, Geldmarktfonds, Wandelanleihen oder 

Anleihen mit Optionsscheinen sowie Geldmarktinstrumenten von einem Drittel des Nettovermögens des 

Teilfonds auf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds gesenkt.  

Die vorgenannten reduzierten Obergrenzen sind auf die Erhöhung des Mindestengagements für die Anlage 

in bestimmte Wertpapiere zurückzuführen, die unter vorstehendem Punkt 2 behandelt werden.  

Die Reduzierung der Obergrenzen hat keine Auswirkungen auf die Verwaltung des Teilfonds.  



 

 

6. Aufnahme neuer ESG-Screenings für den BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund, den BlueBay 

High Yield ESG Bond Fund, den BlueBay Impact-Aligned Bond Fund und den BlueBay Investment 

Grade ESG Bond Fund ab dem Datum des Inkrafttretens. 

In Anwendung der Pariser Referenzwert-Ausschlusskriterien wurden die Anlagebeschränkungen der 

Teilfonds um die folgenden neuen ESG-Screenings ergänzt: 

• Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht von Refernzwert-Administratoren gegen die 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen;  

• Ausschluss von Unternehmen, die 1 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung, dem 

Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Steinkohle und Braunkohle 

erzielen;  

• Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Exploration, 

Gewinnung, Verteilung oder Raffinierung von Ölbrennstoffen erzielen;  

• Ausschluss von Unternehmen, die 50 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Exploration, 

Gewinnung, Hertellung oder Verteilung oder Raffinierung von Gasbrennstoffen erzielen;  

• Ausschluss von Unternehmen, die 50 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Stromerzeugung mit 

einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen; und 

• Ausschluss von Unternehmen, die Einnahmen aus dem Tabakanbau erzielen. 

 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen wurden zudem entsprechend in die Liste der Normen 
aufgenommen, die gegebenenfalls für bestimmte Teilfonds bei der Definition von „ESG-Normen basiertem 
Screening“ in Abschnitt 5.4 „Nachhaltigkeitsangaben – Rahmen für Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung“ des Prospekts berücksichtigt werden. 
 
Für den BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund wurden zudem ausschließlich die folgenden 
zusätzlichen ESG-Screenings hinzugefügt: 

• Ausschluss von Unternehmen, die Kohle fördern im Sinne der URGEWALD Global Coal Exit List 

(d. h. an Kohlekraft, Bergbau oder Infrastrukturausbauplänen beteiligt sind);  

• Ausschluss von Unternehmen, die sich nicht an die OECD-Vorgaben halten; 

• Ausschluss von Unternehmen, die Sanktionen der Europäischen Union unterliegen; 

• Ausschluss von Unternehmen, die sich nicht an die Grundprinzipien der Internationalen 

Arbeitsorganisation halten; 

• Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus Öl- und Gaspipelines 

sowie dem Transport von Öl und Gas erzielen; 

• Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Raffinierung von Öl und 

Gas erzielen; 

• Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 20 % ihrer Einnahmen aus öl- und gasbezogenen 

Ausrüstungen und Dienstleistungen erzielen; 

• Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 20 % ihrer Einnahmen aus öl- und gasbezogenen 

Aktivitäten erzielen; 

• Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Raffinierung von Palmöl 

erzielen; 

• Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen von Herstellern von Bioziden, 

Neonikotinoiden und Chlor erzielen; 

• Ausschluss von Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit Gentechnik in der Landwirtschaft zu 

tun haben;  

• Ausschluss von Unternehmen, die Einnahmen aus zivilen Schusswaffen erzielen; 

• Ausschluss von Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit der Pelzindustrie zu tun haben;  

• Ausschluss von Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit nichtmedizinischen Tierversuchen zu 

tun haben und 

• Ausschluss von Unternehmen, deren Treibhausgasemissionsintensität (Scope-1 und Scope-2) 

dem 95. Perzentil für ihren jeweiligen Sektor (iBoxx-Level 2) entspricht oder darüber liegt. 

 
Darüber hinaus stellte der Verwaltungsrat fest, dass es nach der Aufnahme der vorstehend aufgeführten 
neuen ESG-Screenings zu Überschneidungen bei der Anwendung der Ausschlusskriterien der Teilfonds 
kommen könnte. Im Falle einer solchen Überschneidung gilt der strengere Schwellenwert.  
 



 

 

Die zusätzlichen Screenings haben keine Auswirkungen auf das Anlageziel oder das Anlegerprofil der 

Teilfonds.  

7. Aufnahme neuer ESG-Screenings für den BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund 

ab dem Datum des Inkrafttretens. 

Die folgenden ESG-Screenings wurden im Anhang der SFDR-Stufe II hinzugefügt:  

• Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 30 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von 

Kraftwerkskohle erzielen;  

• Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 30 % ihrer Einnahmen aus der Stromerzeugung aus 

Kraftwerkskohle erzielen;  

• Ausschluss von Unternehmen, deren Kapazität zur Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle bei über 

10.000 MW liegt; und  

• Ausschluss von Unternehmen, die den UN Global Compact nicht einhalten. 

 
Die zusätzlichen Screenings haben keine Auswirkungen auf das Anlageziel oder das Anlegerprofil der 

Teilfonds.  

8. Reduzierung des Mindestengagements in Wertpapieren, die von in den USA ansässigen 

Unternehmen begeben werden, für den BlueBay Global High Yield Bond Fund und den BlueBay 

Global High Yield ESG Bond Fund ab dem Datum des Inkrafttretens. 

Das Mindestengagement bei Investitionen in US-Wertpapieren der Teilfonds wird von 50 % auf 40 % 
gesenkt. Diese Änderung zielt darauf ab, den Teilfonds mehr Flexibilität zu verschaffen und sie besser in 
die Lage zu versetzen, Marktchancen in anderen Regionen auszunutzen. Sie hat keine Auswirkungen auf 
die Risikoprofile der Teilfonds. 

 
9. Änderung der Antwort auf die Frage „Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der 

Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?“ im Anhang der 

SFDR-Stufe II, die dem BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund ab dem Datum des Inkrafttretens 

gewidmet ist. 

Nach der Aufnahme neuer ESG-bezogener Ausschlüsse im Rahmen dieser Prospektaktualisierung, 

welche die bereits vom Teilfonds angewandten Ausschlüsse ergänzen, strebt der Teilfonds ab dem Datum 

des Inkrafttretens einen Mindestreduzierungssatz von 20 % des Anlageumfangs gegenüber dem 

Referenzwert des Teilfonds als Ergebnis von ESG-Aspekten an. 

10. Änderung der Antwort auf die Frage „Welches nachhaltige Anlageziel wird mit diesem 

Finanzprodukt angestrebt?“ im Anhang der SFDR-Stufe II, die dem BlueBay Impact-Aligned Bond 

Fund ab dem Datum des Inkrafttretens gewidmet ist.  

Nach der Veröffentlichung der übersetzten Version der ESG-Richtlinien wurde das nachhaltige 

Investitionsziel dahingehend geändert, dass die Investitionen des Teilfonds mit dem Ziel getätigt werden, 

neben finanziellen Erträgen auch positive und messbare soziale oder ökologische Auswirkungen zu 

erzielen.  

Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Verwaltung des Teilfonds. 

11. Aktualisierung des Abschnitts 7.11. Anlegerrechte 

Nach der Veröffentlichung des Rundschreibens CSSF 24/856 zum Schutz von Anlegern im Falle eines 

Fehlers bei der Berechnung des Nettoinventarwerts, eines Verstoßes gegen die Anlagevorschriften und 

sonstiger Fehler auf OGA-Ebene (das „Rundschreiben 24/856“) wurden Präzisierungen eingefügt, um die 

Anteilinhaber besser über den Zweck des Rundschreibens 24/856 zu informieren, und insbesondere die 

Anteilinhaber, die über einen Vermittler investieren, über die möglichen Auswirkungen dieser Art von 

Investitionen auf die Möglichkeit für den Anteilinhaber zu informieren, im Falle eines Fehlers bei der 

Berechnung des Nettoinventarwerts und/oder sonstiger Fehler auf Fondsebene vom Fonds entschädigt zu 

werden.  



 

 

Die Definition des Rundschreibens 24/856 in Abschnitt 3. Die Definitionen wurden weiter ergänzt, um den 

Inhalt des Rundschreibens 24/856 zu präzisieren.  

12. Korrektur der maximal zulässigen Höhe insgesamt bei Anlagen in Aktien und Wandelanleihen oder 

Anleihen mit Optionsscheinen für den BlueBay Global High Yield Bond Fund und den BlueBay 

Global High Yield ESG Bond Fund. 

Im Prospekt wurde fälschlicherweise eine maximal zulässige Höhe insgesamt von einem Drittel bei den 

Investitionen in Aktien und Wandelanleihen oder Anleihen mit Optionsscheinen für den BlueBay Global 

High Yield Bond Fund und den BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund angegeben, obwohl jede 

Anlageart auf maximal 10 % des Nettovermögens begrenzt ist und daher insgesamt nur maximal 20 % 

ausmachen kann.  

Diese Korrektur hat keine Auswirkungen auf die Verwaltung der Teilfonds.   

13. Die für den BlueBay Financial Capital Bond Fund angebotenen Anteilsklassen wurden um eine neue 

Klasse A erweitert. 

14. Aktualisierung von Abschnitt 4.19 Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Zahlstelle, Registerstelle, 

Börsenzulassungsstelle und Transferstelle. 

In Anwendung der Offenlegungspflichten des Rundschreibens CSSF 22/811 über OGA-Verwalter wurde 

der Abschnitt „4.19. Verwaltungsstelle, Domizilierungsstelle, Zahlstelle, Registerstelle, 

Börsenzulassungsstelle und Transferstelle“ des Prospekts geringfügig geändert, um klarzustellen, dass 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., die als Verwaltungsstelle für den Fonds fungiert, auch für 

die Kundenkommunikation zuständig ist. 

15. Aktualisierung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der leitenden Angestellten der 

Verwaltungsgesellschaft in Abschnitt 2 Verzeichnis. 

Nach dem Rücktritt von Herrn Constantine Knox von seiner Position als Mitglied des Verwaltungsrats des 
Fonds zum 6. Februar 2025 wurde die Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsrats des Fonds geändert, 
um dieser Änderung Rechnung zu tragen. Darüber hinaus wurde Frau Anne-Sophie Girault nach ihrem 
Rücktritt zum 31. Januar 2025 aus der Aufstellung der Mitglieder der Geschäftsleitung der 
Verwaltungsgesellschaft gestrichen. 

 
Im Auftrag des Verwaltungsrats von BlueBay Funds 
 
 
04/03/2025 
 

Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, 

Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. 

Der Prospekt und das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind 

kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. 

 


